
Grundstückschätzungen

Die Grundstückschätzung zur Feststellung von Eigenmiet- und Steuerwert wird durch das Steueramt veranlasst. Falls
eine Liegenschaft gekauft wurde, wird die Schätzung im Normalfall auf den neuen Eigentümer mutiert. 

Zuständige Abteilung
Steuern / SVA-Zweigstelle

https://www.beinwilamsee.ch/verwaltung/abteilungen/steuern-sva-zweigstelle.html/25/unit/3

